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Verfahren:  
 

Meldeverfahren zur Mitteilungsverordnung 
 

 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

 

Kreis Heinsberg 
Der Landrat 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 
 

Verantwortliche Organisationseinheit Stellvertretung 

Amt: 
Amt für Finanzwirtschaft und 
Beteiligungen 

Amt: 
Amt für Finanzwirtschaft 
und Beteiligungen 

Name: Herr Heinrichs Name: Herr Bengeforth 

Telefon: 02452/13-2001 Telefon: 02452/13-2002 

Fax: 02452/13-2095 Fax: 02452/13-2095 

E-Mail: 
siegbert.heinrichs@kreis-
heinsberg.de 

E-Mail: 
jens.bengeforth@kreis-
heinsberg.de 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 
Datenschutzbeauftragter des Kreises Heinsberg    
Valkenburger Straße 45  Tel. 02452 / 13 1304 
52525 Heinsberg   E-Mail: info.datenschutz@kreis-heinsberg.de 
     
Stellvertretung: Tel.: 02452/13 1305 

 
 

3. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, 
insbesondere zur Übermittlung von Daten an andere öffentliche Stellen nach Maßgabe der 
Mitteilungsverordnung (MV).  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage der folgenden 
Rechtsvorschriften: 

Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

(Informationspflicht nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO) 
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• §§ 2 bis 4 Mitteilungsverordnung (MV) 
• Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
• § 3 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) 
• ggf. weiterer einschlägiger Fachgesetze (z. B. Abgabenordnung, Sozialgesetzbücher) 

 

4. Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden  
 

Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, ID-Nr., Grund, Höhe und Datum der Zahlungen 
sowie der Zeitraum bzw. Zeitpunkt, für den die Zahlungen getätigt wurden 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Die erhobenen Daten können im Rahmen der Mitteilungsverordnung an folgende Stellen 
übermittelt werden: 
 

• Finanzbehörden 
• Andere öffentliche Stellen, soweit diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf 

die Daten angewiesen sind 
 

 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Danach erfolgt die Löschung gemäß den geltenden 
Aufbewahrungs- und Löschfristen.  

 

7. Rechte der Betroffenen im Rahmen der Verarbeitung 

Die nachfolgenden Rechte bestehen nur nach den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen 
und können im Einzelfall durch andere gesetzliche Regelungen eingeschränkt oder 
ausgeschlossen sein: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 
• Recht auf Berichtigung und Vervollständigung (Art. 16 DS-GVO) 
• Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 
• Recht auf Einschränkung (Art. 18 DS-GVO) 
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) 
• Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO) 
• Recht auf Widerruf einer Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) 
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8. Übermittlung der Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

Eine Übermittlung an Drittländer oder internationale Organisationen erfolgt nicht, sofern 

keine besondere gesetzliche Verpflichtung besteht.  

 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Die Bereitstellung der Daten ist im Rahmen des Verfahrens lt. § 93a Abs. 1 Nr. 1a AO i.V.m.       
§ 139b AO vorgeschrieben. Eine Nichtbereitstellung kann dazu führen, dass gesetzliche 
Aufgaben nicht oder nicht vollständig erfüllt werden können. Falls Sie Ihren 
Mitwirkungspflichten nach § 90 AO innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung zur 
Angabe der Steueridentifikationsnummer nicht nachkommen, ist der Kreis Heinsberg nach       
§ 93a Abs. 4 S. 2 AO berechtigt, diese beim Bundeszentralamt für Steuern abzufragen. 
 

 

10. Zuständige Aufsichtsbehörde 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-999 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 

 

 

11. Quelle der personenbezogenen Daten 

Die betroffene Person und ggfls. das Bundeszentralamt für Steuern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


